
Stadt Velbert
z. H. Herrn Dabrock
Am Lindenkamp 31

42549 Velbert Velbert 30.04.07

Neuaufstellung Flächennutzungsplan Stadt Velbert

Stellungnahme zum Vorentwurf Fraktion B90/Die Grüne n

1. Allgemein

1.1 Demographische Entwicklung

Die demographische Entwicklung bedeutet für Velbert, kurz zusammengefasst, fol-

gendes: Abnahme der Bevölkerung bei zunehmendem Durchschnittsalter.

Die Folgen für die Inanspruchnahme von Flächen wird demnach vom Trend zu

kleineren Haushalten bestimmt:
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Bei gleichzeitig eher stagnierendem, u. U. sogar abnehmendem Realeinkommen als

Folge der Globalisierung und der Situation am Arbeitsmarkt, wird Wohnraum für kleine

Gruppen mit geringerem Einkommen benötigt. Die zunehmende Zahl von Senioren

macht eine gute Infrastruktur im Nahbereich notwendig. Als Konsequenz kann sich

eine Ausrichtung auf die „Kernbereiche“ der Stadtteile ergeben. Als Antwort darauf ist

die Binnenentwicklung des Wohnungsmarktes erforderlich, typische Einzelhäuser im

Außenbereich sind weniger gefragt und werden wahrscheinlich durch das bereits vor-

handene Angebot befriedigt. Durch die schon z. Zt. gute Wohnungsversorgung in Vel-

bert (vergl. Vorentwurf FNP, S. 40) ist eine starke Belebung des Neubaumarktes eher

unwahrscheinlich.

Durch die Aktivierung von Brachflächen in Bereichen mit ausgebauter Infrastruktur lie-

ssen sich u. U. attraktive Flächen für geeignete Bau- und Wohnformen finden, die so-

wohl der Nachfrage als auch der Forderung für flächenschonendes Bauen entgegen-

kommen. Das dazu notwendige Brachflächenkataster sollte durch die Verwaltung er-

stellt und für die FNP-Aufstellung genutzt werden.

1.2 Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt wird in Zukunft durch die Informationsberufe geprägt (Quelle:

Geyer&Bauer, 2007):
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Als Konsequenz dieser Entwicklung sind gute Voraussetzungen zum Austausch von

Daten und die Möglichkeit zur Bildung von „Firmenzentren“ (flexible Dienstleistungs-

zentren für kleine Firmen oder Freiberufler) wahrscheinlich wesentlich. Der in Velbert

sehr hohe Anteil von Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe lässt für die Zukunft u.

U. stärkere Brüche mit einem Rückgang der Erwerbstätigen erwarten. Dies hätte auch

negative Auswirkungen auf den Bedarf an Gewerbeflächen sowie die oben skizzierten

Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt.

1.3 Energie

Die zukünftige Verknappung fossiler Energie bei gleichzeitig hohem Bedarf – gerade

auch zur Deckung der wirtschaflichen Entwicklung – sollte auch im FNP Niederschlag

finden. Flächen zur Nutzung regenerativer Energien, Ausweisung von Bauflächen auch

unter topographisch sinnvoller Ausrichtung, Überlegungen zur Geothermie-Nutzung

etc. sollten in der Überarbeitungsphase des Entwurfs aufgenommen werden.

Den massiven Änderungen des globalen Klimas sollte auch der kommunale FNP

Rechnung tragen, in dem z. B. konkrete Hinweise auf die Nutzung regenerativer Ener-

gien gegeben werden, Passivhaussiedlungen und Kriterien für ökologisches Bauen

aufgenommen werden oder geeignete Flächen zur Nutzung der Windenergie ausge-

wiesen werden. Die Vorrangstellung von Freizeitnutzungen wie Modellflug können auf

jeden Fall nicht mehr als ernsthaftes Argument bei der Abwägung bzgl. gesicherter

Energie dienen.

1.4 Kommunikation

Die Kommunikation hat in einer Informationsgesellschaft einen hohen Stellenwert.

Gleichzeitig steigt die Sensibilität bei der Bevölkerung hinsichtlich der Einrichtungen

des Mobilfunks. Im Textteil des Vorentwurfs wird zwar auf Mobilfunknetze eingegangen

(Abschnitt 5.7.3), das durch Beschluss (Umweltausschuss vom 22. 08. 2006, Drucksa-

che 266/2006) für ganz Velbert geforderte Mobilfunkkonzept jedoch nicht erwähnt und

ist nachträglich einzuarbeiten.



1.5 Grünflächen

Im Rahmen einer Aufwertung der Wohnsituation gerade in den Innenbereichen, aus

klimatischer und lufthygienischer Sicht, für die Naherholung und den Artenschutz stel-

len Grünflächen wichtige Nutzungen dar. Im Entwurf fehlt – von einigen Gemeinplätzen

in Kapitel 5.8 abgesehen – ein geschlossenes Gesamtkonzept. Dies ist für eine Neu-

aufstellung des FNP aber aus Sicht von B90/Die Grünen unbedingt erforderlich.

Bei der Konzeption eines Grünflächenkonzeptes sollten auch im Stadtgebiet vorhan-

dene und geeignete Brachflächen einbezogen werden (Brachflächenkataster s. auch

1.1).

Grünflächen müssen künftig stärker als bisher als Möglichkeit gesehen werden, den

negativen Effekten der globalen Erwärmung entgegenzuwirken. Zur Gestaltung attrak-

tiver innerstädtischer Quartiere, gerade auch für ältere Mitbürger, muss der aktive Ein-

satz geeigneter Pflanzen als Schutz vor bioklimatischen Stresssituationen vorgesehen

und in ein Gesamtkonzept integriert werden.

1.6 Öffentlicher Personennahverkehr

Mobilität wird zukünftig stärker durch die Randbedingungen Ökologie (Globalklima,

Gesundheitsvorsorge) und Resourcenverknappung determiniert. Der FNP muss diesen

Umständen Rechnung tragen. Daher sind die Flächen der im Stadtgebiet vorhandenen

Bahntrasse im FNP zu sichern und entsprechend auszuweisen.

1.6 Umweltbericht

Solange der extern beauftragt Umweltbericht nicht vorliegt und durch die Fraktionen

ausgewertet werden kann, sind alle gemachten Anmerkungen nur unter Vorbehalt

möglich . Nach Auswertung des Umweltberichts können erst vollständige und endgülti-

ge Aussagen getroffen werden.



2. Einzelflächen

2.1 Nördlich Kettwiger Straße

Keine Zustimmung für die geplante westliche Wohnbaufläche.

Die Fläche liegt eindeutig im Außenbereich und außerhalb der

durch den GEP 99 festgelegten Areale. Sie ist weder in vor-

handene Infrastrukturen integriert noch einfach integrierbar.

Die Problematik der Nahversorgung (s. Nahversorgungskonzept

für die Stadt Velbert) verschärft die Situation zusätzlich.

2.2 GIB-Bereich südöstlich Langenberger Straße

Der Bereich liegt ebenfalls außerhalb der GEP 99-Vorgaben.

Für Gewerbeansiedlungen liegen genügend GIB-Brachen bzw.

noch nicht entwickelte GIB-Flächen vor.

2.3 Wohnbaufläche Bökenbusch

Die Fläche liegt sowohl außerhalb der Vorgaben des GEP 99

als auch ausserhalb einer funktionerienden Infrastruktur.

Sie sollte als Grünpuffer

erhalten bleiben.

2.4  Wohnbaufläche Hügelstraße

Auch bei dieser Fläche werden die GEP 99- Vorgaben nicht eingehalten. Mit ei-

ner Bebauung dieser Fläche würde eindeutig in den Außenbereich

eingegriffen, die Rand-

lage läßt eine Einbindung

in die Infrastruktur

Neviges nicht erkennen.



2.5  Röbbeck

Eine Ausweisung der Gesamtfläche als allgemeiner Siedlungsbereich „Erho-

lung“ ist durch den Regionalrat bisher noch nicht bestätigt. Der wertvolle Außen-

raum dient sowohl landwirtschaftlichen Zwecken als auch als Puffer

zum nördlich angrenzenden

Lastraum Ruhrgebiet. Die

Funktion als Grünzug ist

zu erhalten.

2.6 Sontumer Straße

Der Umwidmung des gewerblich-industriellen Bereichs in einen

allgemeinen Siedlungsbereich kann nur für die bereits jetzt mit

Einzelhandel belegten Flächen direkt angrenzend an die

Friedrichtstraße, im Westen des dargestellten Plangebiets,

gefolgt werden. Die Restfläche sollte im Rahmen der Wirtschafts-

entwicklung Velberts als Gewerbe-/Industriefläche erhalten

werden. Eine Ausweisung als stadtnahe Wohnbaufläche wäre

alternativ möglich.

2.7 Hohenbruchstraße

Für diese Fläche, die als Wohnbaureserve in Neviges ausge-

wiesen werden soll, sollte eine Unterteilung durch einen von

Nordost nach Südwest gerichteten, Grünzug auf der Kuppe vor-

gesehen werden:

Grünzug



Die Fläche ist – auf Grund ihrer Größe und Lage – nur

dann weiter zu entwickeln, wenn das übrige im Stadt-

gebiet vorhandene Wohnbaupotential ausgeschöpft ist.

In diesem Fall ist auch eine strukturierte und parzellierte

Flächenausweisung vorzunehmen.

2.8 Wimmersberger Straße

Hier sollte die ursprünglich vorgesehene Biotopvernetzung

auch im FNP dargestellt werden.

2.9 Wilhelmshöhe

Diese im Außenbereich liegende Fläche ist ohne Anschluss an Infrastrukturen

und nicht in den FNP aufzunehmen.


